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MITTHEILUNGEN ÜBER TEXTIL-INDUSTRIE.

Anzahl h äden aus dem Muster, sowie eine gleiche
Anzahl gleich langer Fäden roher Seide des
entsprechenden Titres gewogen wird und dann die Prozente
der Erschwerung ausgerechnet werden. e. o.

Anrüsterverein.
Im Vorlaufe des letzten Jahres haben sich die

Anruster im Kanton Zürich und darüber hinaus zu-
simmengethan und einen „Verein zürcherischer
A n r u s t c r " gebildet. — Erster Zweck desselben
ist, dem Stellenlosen bei unverschuldeter Entlassung
in brüderlicher Weise entgegenzukommen. Ferner
sollen Mitglieder, die infolge hohen Alters oder wegen
gestörter Gesundheit ihrem Berufe nicht mehr obliegen
können, unterstützt werden. In dieser Beziehung hat
der A erein noch keine bestimmten Ansätze vorgesehen,
indem vor dem 60. Altersjahr nur ausnahmsweise
Unterstützung erfolgt. Den Hinterlassenen verstorbener
Kollegen wird in erfreulicher Weise gedacht. Der
^ erein hat im Gründungsjahre schon einen Todesfall
zu verzeichnen, bei welchem der Gattin der crwälinens-
werthe Betrag von 190 Fr. überreicht wurde. Für
den Sterbefall sind bei höher eingelegtem Fonds 400
Franken in Aussicht genommen. Diese Bestimmung
kann auf lernstehende Kameraden nur ermuthigend
und einladend wirken, um so mehr, da der Rcchnungs-
abschluss vom ersten Jahre einen Saldo von 600 Fr.
aufweist.

Es ist noch hervorzuheben, dass die Verpflichtungen

sehr bescheidene und im Verhältniss zur Einlage

der Gewinnanteil im Sterbefall jeder andern
A ersicherung voranstellt. Dies sollte besonders von
der jüngern Generation nicht unbeachtet bleiben,
indem mit dem 50. Altersjahr der Eintritt aufhört.

Der Verein erfreut sich einer zahlreichen
Mitgliedschaft, wobei die Mehrzahl der Mitglieder reifern
Alters sind und für den Fortbestand des Verbandes
volle Gewähr bieten.

Dem neuen Verein ist gutes Gedeihen bei seiner
Arbeit zu wünschen. Mit Ausdauer und Opferfreudigkeit

wird der gewünschte Erfolg nicht ausbleiben,
solern wenigstens die Verwaltung den versicherungstechnischen

Grundsätzen entspricht. Auch wird an
der Mitwirkung und der Unterstützung von Seiten der
Herren Prinzipale nicht zu zweifeln sein.

Dem Bruderverein unserer Branche ein herzliches
„Glück auf".

Patenterteilungen.
Kl. 20. No. 19773. 1J. Januar 1897. — Verbesserte

Webschützen für Bandwebstühle. — Firma : Trii-
dinger A Cie., Bandfabrik, Nauenstrasse 10, Basel
(Schweizj. — Vertreter: A. Kitter, Basel.

Kl. 20. No. 13774. 11. Februar 1897. — Appareil ä
tisser les etofl'es de toutc nature. — Leon Iles-
marais, industrial, et Louis Canal, ingenieur, 12,
rue du Banquier, tous deux k Paris (Francej. —
Mandataire : A. Ritter, Bale.

Sprechsaal.
Im gegenseitigen Interesse unserer worthen

Abonnenten und Mitglieder bitten wir wiederholt, diesen
Theil vorliegenden Blattes recht oft zu benützen. Wie
früher erwähnt, werden nur mit Unterschrift versehene
Anfragen von der Redaktion aufgenommen ; die Namen
der Einsender werden im Blatte selbst nicht genannt,
ebenso nicht bei den Antworten.

Wir sind überzeugt, dass eine rege Betheiligung
auf diesem Gebiete für alle nutzbringend sein wird.

Frage 30.

Ist es möglich, Jacquardgewebe, welche auf Trin-
gles zu zwei Schnüren per Collet vorgerichtet sind,
die rechte Seite obenauf zu weben? Angenommen wird,
dass bei grossen Figuren 8er Atlas einfädig durch die
Tringles gemacht werde, bei den kleinen Figuren soll
der ganze Zettel flottiren und der Fond einfädiger
Taflet sein.

Vereinsangelegenheiten.
Vor zwei Jahren wurde für unsere Mitglieder ein

Kurs über graphisches Rechnen abgehalten, der aber
leider nur wenige Theilnelimcr zählte. Da jedoch diese

Rechnungsart immer häufiger angewendet wird, dürfte
es einer grössern Anzahl Vereinsmitgliedern angenehm
sein, wenn ihnen in nächster Zeit Gelegenheit geboten
wircl, sich mit dieser Rechnungsmethode vertraut zu
machen. Falls sich eine genügende Theilnehmerzahl
findet, so wird der Vorstand einen solchen Kurs
veranstalten. — Herr Daemen-Schmid in Zürich IV würde
als gewandter Fachmann die Leitung übernehmen. —
Anmeldungen nimmt der Präsident der Unterrichts-
Kommission, Herr F. Käser, Seidenwebschule, Zürich IV,
entgegen.

Schweiz. Kaufmännischer Verein,
".«*•.. t Central'-Bureau für

Stellenvermittlung, Zlirieh. >|

Sihlstrasse 20. — Telephon 1804.

Für die Herren Prinzipale sind die Dienste des Bureau kostenfrei.

Neuangemeldete Vakanzen
für mit der Seidenfabrikation vertraute Bewerber.

(Laut Register des Schweiz. Kaufm. Vereins.)
Wer eine Stelle sucht, muss die zur Anmeldung nöthigen Drucksachen

vom Schweiz. K.aufm. Verein verlangen. Bei der Einreichung
der ausgefällten Bewerbepapiere haben die Nichtmitglieder Fr. 5.—
sofort als Emschreibegebuhr zu entrichten. Die Mitglieder des Vereins
ehemaliger Seidenwebschüler haben keine Einschreibegebuhr zu
bezahlen.

F 177 Ostschweiz. — Median. Seidenstoffweberei, a)
Obermeister, womöglich mit der Fabrikation von
rohen Halbseidenstoffen (Gregej vertraut. —
Honegge l'stühle. — b) Webermeister (Saalmeister)
mit Praxis in der mechanischen Seidenstoffweberei,
gründliche Kenntniss von Honeggerstühlen.
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